
Parkgebührenordnung 

der Stadt Nauen vom 22. März 2010 

 

 

Aufgrund § 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) 

vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 286), geändert durch Art. 15 des Gesetzes vom 23.09.2008 

(GVBl. I S. 202), § 6a Abs. 6 und 7 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 05.03.2003 (BGBl. I S. 310, 919) zuletzt geändert durch Art. 3 des 

Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2507) sowie § 1 der Verordnung über die Übertragung 

der Ermächtigung zum Erlass von Gebührenordnungen nach § 6a Absätze 6 und 7 des Stra-

ßenverkehrsgesetzes vom 24.09.1993 (GVBl. II/93,[Nr. 69], S. 646) wird auf Beschluss der 

Stadtverordnetenversammlung Nauen vom 22. 3. 2010 für das Gebiet der Kernstadt 

folgende Gebührenregelung getroffen: 

 

§ 1 

Gebühren 

 

1) Soweit das Parken auf öffentlichen Wegen und Plätzen in der Stadt Nauen nur während 

des Laufs einer Einrichtung zur Überwachung der Parkzeit zulässig ist, werden folgende 

Gebühren erhoben: 

 

a) Bereich Kernstadt: 

Die ersten angefangenen 10 Minuten    gebührenfrei 

 

jede weitere halbe Stunde      0,50 € 

 

b) Bereich Schloss Ribbeck: 

 Jede angefangene halbe Stunde      0,50 € 

 

2) Die Standorte von Parkscheinautomaten in der Mittelstraße, Jüdenstraße, Marktstraße, 

Gartenstraße und Goethestraße im Bereich Kernstadt bilden die Zone „Altstadt“. Die in 

der Zone „Altstadt“ gezogenen Parkscheine gelten für alle Standorte dieser Zone gleich-

ermaßen. 

 

 

§ 2 

In-Kraft-Treten 

 

1) Die Parkgebührenordnung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

2) Gleichzeitig tritt die Parkgebührenordnung der Stadt Nauen vom 09.03.2009 außer Kraft. 

 

 

Nauen, den 23. März 2010 

 

 

gez. Detlef Fleischmann 

Bürgermeister 

 

 


